
Richtlinie Geschäftsgeheimnisse -Synopse (Stand: 07.03.2018)

Artikel Text Umsetzung

Artikel I Gegenstand und Anwendungsbereich
1Ab- Diese Richtlinie legt Vorschriften für den Schutz von Geschäfts- Kei`n Umsetzungsbedarf
satz 1 geheimnissen vor rechtswidrig'em Erwerb, .rechtswidriger Nut-

zung und rechtswidriger Offenlegung fest.
Die Mitgliedstaaten können unter Beachtung der Bestimmungen
des AEUV einen weitergehenden als den durch diese Richtlinie
vorgeschriebenen Schutz von Geschäft§geheimnissen vor
rechtswidrigem Erwerb, rechtswjdriger Nutzung und rechtswidri-
ger Offenlegung vorsehen, sofern gewährleistet ist, dass Artikel
3, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 7. Absatz  1, Ari,ikel 8, Artikel 9 Absatz
1  Unterabsatz 2, Artikel 9 Absätze 3 und 4, Ariikel 10 Absatz 2,
Ariikel  11, Ariikel  13 und Artikel  15 Absatz 3 eingehalten werden.

1Ab- Diese Richtlinie berührt nicht Kein Umsetzungsbedarf
satz 2 a) die Ausübung des Rechts der freiön Meinupgsäußerung und

der lnformationsfreiheit gemäß der Charta, einschließ[ich der
Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien,
b) die Anwendung von Vorschriften der Union oder der Mitglied-
staatön, nach denen die lnhaber von Geschäftsgeheimnissen
verpflichtet sind, aus Gründen des Öffentlichen lnteresses lnfor-
mationen, auch Geschäftsgeheimnisse, gegenüber der Öffent-
lichkeit oder.den Verwaltungsbehörden oder den Gerichten of-
fenzulegen, damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen können,
c) die Anwendung von Vorschriften der Union oder der Mitglied-
staaten,  nach denen es den Organen und Einrichtungen der Uni-
on oder den nationalen.Behörden vorgeschrieben oder gestattet
ist, von Unternehmen vorgelegte lnformationen offenzulegen, die
diese Organe, Einr.ichtungen oder Behörden in Einhaltung der
Pflichten und gemäß den Rechten, die im Unionsrecht oder im
nationalen Recht niedergelegt sind., besitzen,.
d) die Autonomie der Sozialpartner und ihr Recht,  Kollektivver-



träge gemäß dem Unionsrecht sowie gemäß den Gepflogenhei-
ten und den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten einzugehen.

1Ab- Keine Bestimmung.dieser Richtlinie darf sö ausgelegt werden, Kein Umsetzungsbedarf
satz 3 dass sie eine Grundlage dafür bietet, die Mobilität der Arbeit-,

nehmer zu. beschränken. Was die Ausübung.dieser Mobilität an-
belangt, so bietet diese Richtlinie insbesondere keinerlei Grund
für
a) die.Beschränkung der Nutzung von  lnformationen, die kein
Geschäftsgehe,imnis im Sinne des Ariikels 2 Nummer 1  darstel-
len, durch die Arbeitnehmer;
b) die Beschränkung der Nutzung von Erfahrungen und Fähigkei-
ten, die. Arbeitnehmer im normalen Verlauf ihrer Tätigkeit ehrlich
erworben haben;
c) die Auferlegung zusätzlicher 86s.chränkungen für Arbeitneh-.
mer in ihren Arbeitsverträgen, die nicht gemäß dem Unionsrecht
oder dem nationalen Recht auferlegt werden.
Artikel 2 Begriffsbestimmungen

2 Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck • § 1  GeschGehG Begriffsbestimmungen
1. "Geschäftsgeheimnis" lnformationen,' die alle nachstehenden lm Sinne dieses Gesetzes ist
Kriterien erfüllen: 1.     Geschäftsgeheimnis
a) Sje' sind in dem Sinne geheim,. dass sie weder in ihrer Ge- '     eine lnformation, die
samtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammenset-
zung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die übliT a)    weder  insgesamt  noch  in  ihren  Einzelheiten  den  Personen
cherweise mit djeser Art von lnformationen umgehen, allgemein in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von  lnforma-
bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind; tionen  umgehen,  bekannt oder ohne weiteres zugänglich istund.dahervonwirtschaftlichemWertistund
b) sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;
c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden

b)    Gegenstand  von  angemessenen  Geheimhaltungsmaßnah-angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person,diedierechtmäßigeKontrolle.überdielnformationenbesitzt;
men durch ihren rechtmäßigen lnhaber ist;   -

2. "lnhaber eines Geschäftsgeheimnisses" jede natürliche oder 2.     lnhaber eines Geschäftsgeheimnisses
juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Ge-

jede  natürliche  oder  juristische  Person,   die  ein  Geschäftsge-schäftsgeheimnis besitzt;
heimnis  rechtmäßig   erlangt  hat  und  das  Geschäftsgeheimnis3. "Rechtsverletzer" jede natürliche oder juristische Person, die
nutzen und offenlegen darf;auf rechtswidrige Weise Geschäftsgeheimnisse erworben, ge-

nutzt oder offengelegt hat;

3



4. "rechtsverletzende Produkte" Produkte, deren Konzeption, 3.     Rechtsverletzer
Merkmale, Funktionsweise,  Herstellungsprozess oder Marketing

jede natürliche oderjuristische Person, die entgegen § 3 ein Ge-in erheblichem Umfang auf rechtswidrig.erworbenen, genutzten
schäftsgeheimnis rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;oder. offengelegten Geschäftsgeheimnissen beruhen.

4.     rechtsverletzendes produkt

ein   Produkt,   dessen   Konzeption,   Merkmale,   Funktionswejse,
Herstellungsprozess oder Marketing  in  erheblichem  Umfäng  auf
einem rechtswidrig er[angten, genutzten oder offengelegten GeJ
schäftsgeheimnis beruht.

Artikel 3 Rechtmäßiger Erwerb, rechtmäßige Nutzung und
rechtmäßige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen

3Ab- Der.Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtmäßig, § 2 Absatz 2 GeschGehG
satz 1 wenn das Geschäftsgeheimnis auf eine der folgenden Weisen Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesondere erlangtwerden durch

erlangt wird:
1.     eine eigenständige Entdeckung oder schöpfung;a) unabhängjge Entdeckung oder Schöpfung;b)Bepbachtung,Üntersuchung,Rückbauoder Testen eines
2.     ein  Beobachten,   Untersuchen,   Rückbauen  oder  Testen  eines

Produkts oder 'Gegenstands, das bzw. der öffentlich verfügbar Produkts oder Gegenstands, das oder der
gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Erwerbers a)     Öffentlich verfügbar gemacht wurde, oderder lnformation befindet, der keiner rechtsgültigen Pflicht zur Be-schränkungdesErwerbsdesGeschäftsgeheimnissesunterliegt;

b)    sich  im  rechtmäßigen  Besitz des  Beobachtenden,  Untersu-
c) Inanspruchnahme des Rechts der Arbeitnehmer oder Arbeit- chenden,  Rückbauenden  oder Testenden  befindet  und die-
nehmervertreter auf lnformation und Anhörung gemäß dem Uni- •   ser keiner Pflicht zur Beschränkung  der Erlangung  des Ge-

onsrecht sowie gemäß den Rechtsvorschriften und den Gepflo- schäftsgeheimnisses unterliegt;
genheiten der Mitgliedstaaten, 3.     ein  Ausüben  von  lnformations-  und  Anhörungsrechten  der  Ar-•d) jede andere Vorgehensweise, die unter den gegebenen Um-

beitnehmer  oder  Mitwirkungs-   und   Mitbestimmungsrechte  der
ständen mit einer seriösen Geschäftspraxis vereinbar ist. Arbeitnehmervertretung.

3Ab- Der Erwerb, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäfts- § 2 Absatz 1 GeschGehG
satz 2 geheimnisses gilt insofern als rechtmäßig, als der Erwerb, die Ein G6schäftsgeheimnis darf durch .Gesetz, auf Grund eines Geset-

Nutzung oder die Offenlegung durch Unionsrecht oder nationales zes oder durch Rechtsgeschäft erlangt, genutzt oder offengelegt
Recht vorgeschrieben oder erlaubt ist. werden.

Artjkel 4 Rechtswidriger Eh^/erb,. rechtswidrige Nutzung und
rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen



4Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die lnhaber von Ge- Kein Umsetzungsbedarf
satz 1 schäftsgeheimnissen berechtigt sind, die in dieser Richtlinie vor-

gesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehe[fe zu bean-
tragen, um einen rechtswidrigen Erwerb, eine rechtswidrige Nut-   .
zung oder eine rechtswidrige Offenlegung ihres Geschäftsge-
heihinisses zü verhindern oder eine Entschädigung zu erlangen.

4Ab- Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses ohne Zustimmung des § 3 Absatz 1  GeschGehG
satz 2 Inhabers des Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtswjdrig, wenn Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangt werden durch

er erfolgt durch 1.           unbefugten zugang zu, unbefugte Aneignung oder unbefug-
a) unbefugten Zugang zu,  unbefugte Aneignung oder unbefugtes tes Kopieren von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen
Kopieren von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die sich im fechtmäßigen Besitz des
oder elektronischen Dateien, die der rechtmäßigen Kontrolle lnhabers des Geschäftsgeheimnisses befinden und die das Ge-
durch den lnhaber des Geschäftsgeheimnj.sses uhterliegen und schäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsge-
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus dehen sich das heimnis ableiten lässt, oder
Gesöhäftsgeheimnis ableiten lässt; 2.          jedes sonstige verhalten, das unter den jeweiligen umstän-
b) jedes sonstige Verhalten, .das Ünter den jeweiligen Umständen den nicht dem Grundsatz von Treu und Gläuben unter Berücksichti-
als mit einer seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar gilt. gung der anständigen Marktgepflogenheit entspricht.

4Ab- Die Nutzung oder Offerilegung eines Geschäftsgeheimnisses gilt  , § 3 Absatz 2 GeschGehG
satz 3 äis rechtswidrig, wenn sie ohne Zustimmung des lnhabers des Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen.oder offenlegen, wer

Geschäftsgeheimnisses dur6h eine Person'erfolgt, von der sich 1.           das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene Handlung nach
erweist, dass auf sie eine der folgenden Bedingungen zutrifft: Absatz  1 +

a) Sie hat da's Geschäftsgeheimnis auf rechtswidrige Weise er- a)          Nummer l  oder
worben. b)          Nummer 2
b) Sie verstößt gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder erlangt hat,
eine sonstige Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis n'icht offen- 2.          gegen eine verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des
zulegen. Geschäftsgeheimnisses verstößt, oder
c) Sie verstößt gegen eine vertragliche `oder sonstige Verpflich- 3.          gegen eine verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis
tung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnis- . nicht offenzulegen.
Ses.

4Ab- ` Ebenfalls als rechtswidrig gilt der Erwerb, die Nutzung oder die § 3 Absatz 3 Satz 1 GeschGehG
satz 4 Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses, wenn eine Pers.on Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangen,  n.utzen oder.offen[egen,

zum Zeitpunkt des Erwerbs, der Nutzung oder der Offenlegung wer weiß oder wissen müsste, dass das Geschäftsgeheimnis entge-
wusste oder unter den degebenen Umständen hätte wissen gen Absatz 2 genutzt oder offengelegt worden ist.
müssen, dass sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere
Person in den Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt war,



die djeses rechtswidrig im Sinne des Absatzes 3 genutzt oder
offengelegt hat.

4Ab- Das Herstellen, Anbieten oder lnverkehrbringen von rechtsver- § 3 Absatz 3 Satz 2 GeschGehG
satz 5 letzenden Prödukten oder die Ejnfuhr, Ausfuhr oder Lagerüng Das gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der Herste]lung, c!em

von rechtsverletzenden Produkten für diese Zwecke stellt eben- Anbieten, dem lnverkehrbringen, der Einfuhr, der Ausfuhr oder der
falls eine rechtswjdrige Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses Lagerung. vön rechtsv6rletzenden Produkten besteht.
dar, wenn die Person, die diese Tätigkeiten durchführi, wusste
oder unter den. gegebenen Umständen hätte wissen müssen,
dass das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig im Sinne des Absat-
zes 3 genutzt wurde.
Artikel 5 Ausnahmen

5 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Antrag auf die in die- § 4 GeschGehG Rechtfertigungsgründe
ser Rjchtlinie vorgesehenen, Maßnahmen, .Verfahren uhd Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäfts-
Rechtsbehelfe abgelehnt wjrd, wenn der angebliche Erwerb oder geheimnisses ist gerechtfertigt, wehn dies zum Schutz eines berech-
die angebliche Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsge-. tigten lnteresses erforderlich ist, insbesondere
heimnisses in einem der folgenden Fälle erfolgt ist: 1.          zur rechtmäßigen Ausübung des Rechts der freien Mej-
a) zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und nungsäußerung und der lnformationsfreiheit nach der Charta der
der lnformationsfreiheit gemäß der Charia, einschließlich der Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 202 vom 7.6.2016,  S.
Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien; 389), einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der
b) zur Aufdeckung eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhal- Medien;
tens oder einer illegal'en Tätigkejt, sofern der Antragsgegner in 2.           zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines
der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche lnteresse anderen Fehlverhaltens , wenn die das Geschäftsgeheimnis erlan-
zu schützen; gende, nutzende oder offenlegende Person in der Absicht handelt,
c) Offenlegung dur;ch Arbeitnehmer gegenüber ihren Vertretern das allgemeine Öffentliche lnteresse zu schützen;
im Rahmen der rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben dieser Ver- 3.          im Rahmen der offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber
treter gemäß dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, so- der Arbeitnehmerveriretung, wenn dies erforderlich ist, damit die
fern die Offenlegung zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben er-füllen kann.
War;
d) zum Schutz eines durch das Unionsrecht oder das nationale
Recht anerkannten legitimen lnteresses.
Ar(ikel 6 A[lgemeine VerFiflichtung `

6Ab- Die Mitgliedstaaten sehen die.Maßnahmen, Verfahren und Kein Umsetzungsbedarf
satz 1 Rechtsbehelfe vor, die erforderlich sind,  um einen Zjvilrechtlichen

Schutz vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung
und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zu gewährleisten.



6Ab- Die in Absatz 1  genannten Maßnahmen, Verfahren und Rechts- Kein Umsetzungsbedarf
satz 2 behelfe:

a) müssen fair und gerecht sein;
b) dürfen nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und kei-
•ne unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzöge-
rungen mit sich bringen und
c) sie müssen wirksam und abschreckend sein.
Artikel 7 Verhältnismäßigkeit und missbräuchliche Klagen

7Ab-    - Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren Kein Umsetzungsbedarf
satz 1 und Rechtsbehelfe sind in einer Art und Weise anzuwenden, die

a) verhältnismäßig ist,
b) die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Han.del im
Binnenmarkt vermeidet und
c) Gewähr gegen ihren Missbrauch bietet.  _

7Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 13 GeschGehG Missbrauchsverbot
satz 2 -auf Antrag des Antragsgegners -im nationalen Recht vorge- Die Geltendmachung der Ansprüche nach diesem Gesetz ist unzu-

sehene angemessene Maßnahmen anwenden können, falls eine lässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände
Klage wegen rechtswidrigen Erwerbs oder rechtswidriger Nut- missbräuchlich ist.  Bei missbräuchlicher Geltendmachung kann der
zung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses offensicht- Anspruchsgegner Ersatz .der für seine Rechtsverteidigüng erforderli-
Iich unbegründet ist und der Antragsteller.das Gerichtsverfahren chen Aufwendungen verlangen. Weiter gehende E.rsatzansprüche
missbräuchlich oder in unredlicher Absicht eingeleitet hat.  Diese bleiben unberührt.
Maßnahmen können soweit erforderlich die Gewährung von
Schadensersatz für den Antragsgegner, die Verhängung von
Sanktionen gegen den Antragsteller oder die Anordnung der
Veröffentlichung von lnformationen über die getroffene Entschei-
dung nach Artikel  15 umfassen.
Die Mitgliedstäaten können vorsehen, dass die in Unterabsatz 1
genannteh Maßnahmen Gegenstand getrennter Gerichtsverfah-
ren sind,
Artikel S Verjährungsfristen

8Ab- Die Mitgliedstaaten legen gemäß diesem Ariikel Vorschriften Kein allgemeiner Umsetzungsbedarf, Verjährung nach den Vorschrif-
saiz l über die Verjährungsfristen für materielle Ansprüche und Klagen ten`des Abschnitts 5 des Buches 1  des BGB

auf Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnah-
men, Verfahren und Rechtsbehelfe fest.
Die in Unterabsatz 1  genannten Vorschriften legen fest, wann die



Verj.ährungsfrist beginnt, wie lang sie dauert und unter welchen
Umständen`sie unterbrochen oder ausgesetzt wird.

8Ab-satz2 Die Verjährungsfrist beträgt höchstens sechs Jahre. § 12 GeschGehG Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjäh-
rung
Hat der Rechtsverletzer ein Geschäft.sgeheimnis vorsätzlich oder
fahrlässig erlangt, offengelegt oder g?nutzt und durch diese Verlet-
zung eines Geschäftsgeheimnisses auf Kosten des lnhabers des
Geschäftsgeheimnisses etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der
Verjährung de.s Schadensersatza.nspruchs nach § 9.zur Herausgabe
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Her-
ausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Dieser
Anspruch verjähri sechs Jahre nach seiner Entstehung.

Artike[ 9 Wahrung der Vertraulichkejt von Geschäftsgeheim-
nissen im Verlauf von Gerichtsverfahren

9Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Parteien, ihre § 15 GeschGehG Geheimhaltung
satz 1 R?chtsanwälte oder sonstigen Verireter, Gerichtsbedienstete, (1)       .  ln Geschäftsgeheimnisstreitsachen kann das Gericht der

Zeugen,' Sachverständige und alle sonstigen. Personen, die an Hauptsache auf Antrag einer Pariei streitgegenständliche l nformatio-
einem Gerichtsverfahren beteiligt sind, das den rechtswidrigen nen ganz oder teilweise als geheimhaltungs-bedürftig einstufen,
Erwerb oder die rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein können.
Geschäftsgeheimnisses zum Gegenstand hat, oder die Zugang (2)        -Die parteien, ihre prozessvertreter, Zeugen, Sachverständi-
zu Dokumenten haben, die Teil eines solchen Gerichtsverfah- ge, sonstige Vertreter und alle sonstigen Personen, die an Ge-
rens sind, hicht befugt sind, ein Geschäftsgeheimnis. oder ein schäftsgeheimnisstreitsachen betei.ligt Sind oder die Zugang zu Do-
angebliches Geschäftsgeheimnis zu nutzen oder offenzulegen, kumenten eines solchen Verfahrens haben, müssen als geheimhal-
das von den zuständigen Gerichten aufgrund eines ordnungs- fungsbedüffiig eingestufte lnformationen veriraulich behandel`n und
gemäß begründeten Antrags einer interessierten Partei als ver- dürfen diese außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens nicht nutzen
traulich eingestuft worden ist und von dem sie aufgrund,der Tei+ oder offenlegen, es sei denn, dass sie von diesen außerhalb des
nahme an dem Verfahren oder de§ Zugang zu den Dokumenten Verfahrens Kenntnis erlangt haben.
Kenntnis erlangt haben.  Die Mitgliedstaaten können ferner die

§ 17 GeschGehG Geheimhaltung nach Abschluss des Verfah-zuständigen Gerichte ermächtigen, solche Maßnahmen von
Amts wegen zu ergreifen. rens

Die Verpflichtungen nach § 15 Absatz 2 bestehen auch nach Ab-
Die in Unterabsatz 1  genannte Verpflichtung besteht auch nach schluss des gerichtlichen Verfahrens fort.  Dies gilt nicht, wenn das
Abschluss des Gerichtsverfahrens weiter fort. Die Verpflichtung Gericht das Vorliegen des st'reitgegenständlichen Geschäftsgeheim-
endet jedoch, wenn eine der folgenden Situationen eintritt: nisses durch rechtskräftiges Urteil verneint hat oder sobald die streit-
a) lm Rahmen einer rechtskräftigen Entscheidung wird festge- gegenständlichen lnformationen für Personen in den Kreisen, die



stellt, dass das angebliche Geschäftsgeheimnis nicht die in Arti- üblicherweise mit solchen lnformationen umgehen, bekannt oder
kel 2 Nummer 1  genannten Kriterien erfüllt, oder . ohne weiteres zugänglich werden.
b) im Laufe der Zeit werden die in Fräge stehenden lnformatio-
nen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit der be-
treffenden Art von lnfomationen umgehen, allgemein bekannt
oder ohne weiteres zugänglich.

9Ab- Die Mitgliedstaaten stellen des Weiteren sicher, dass die zustän- § 18 GeschGehG Weitere gerichtliche Beschränkungen
satz 2 digen Gerichte auf ordnungsgemäß begründeten Antrag einer (1)     `   Zusätzlich zu § 15Absatz l  beschränktdas Gerichtder

Partei spezifische Maßnahmen treffen können, die erforderlich Hauptsache zurwahrung von Geschäftsgeheimnissen auf Antrag
sind, um die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnis§es oder einer Pahei den Zugang ganz oder teilweise auf eine bestimmte An-
eines angeblichen Geschäftsgeheimnisses zuwahren, das im zahl von Personen`
Laufe eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit dem 1.           zu von den parteieh oder Dritten eingereichten oder vorgeleg-'rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen Nutzung oder

ten Dokumenten, die Geschäftsgeheimnisse enthalten können, oder
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses genutzt oder auf das 2.          zur mündlichen verhandlung, bei der Geschäftsgeheimnisse
in diesem Rahmen Bezug genommen wird.. Die Mitgliedstaaten offengelegt werden könnten, und zu der Aufzeichnung oder dem
können ferner die zuständigen Gerichte ermächtigen, solche Protokoll der mündlichen Verhandlurig.
Maßnahmen von Amts wegen zu ergreifen. Dies gilt r)ur, soweit nach Abwägung aller Umstände das Geheimhal-
Die in Unterabsatz 1  genannten Maßnahmen sehen mindestens tungsinteresse das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch
die Möglichkeit vor, unter Beachtung ihres Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein
a) den Zugang zu von cien Parieien oder Dritten vorgelegten Do- faires Verfahren übersteigt.  Es ist jeweils mindestens einer natürli-
kumenten`, die Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Ge- chen Persoh jeder Partei und einem ihrer Prozessvertreter oder
schäftsgeheimnisse enthalten, ganz oder teilweise auf eine be- sonstigen Vertretörn Zugang zu gewähre.n. Im Übrigen bestimmt das

grenzte Anzahl von Personen zu beschränken; Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung
b) den Zugang zu Anhörungen, bei denen unter Umständen Ge- des Zwecks erforderlich sind.

(2)        Wenn das Gericht Beschränkungen nach Absatz l  satz lschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimhisse of-
fengelegt werden, und zu der entsprechenden Aufzeichnung trifft, darf Driften und nicht zugelassenen Personen nur eine Fassung
oder Mitschrift dieser Anhörungen auf eine begrenzte Anzahl von des Urteils, von Beschlüssen oder Verfügungen zur Veriügung ge-
Personen zu beschränken; stellt werden, in der die Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Ausfüh-
c) Personen, die nicht der begrenzten Anzahl von Personen nach rungen gelöscht oder geschwärzt wurden.
den Buchstaben a und b angehören, eine nicht vertr.auliche Fas- (3)         Die §§ 15 bis l8Absatz l  und 2 gelten entsprechend im ver-
sung einer gerichtlichen Entscheiduhg bereitzustellen,  in der die fahren der Zwangs-vollstreckung, wenn das Gericht der Hauptsache
Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Passagen gelösc'ht oder lnformationen nach §  15 Absatz 1  als geheimhaltungsbedürftig ein-

geschwärzt wurden. gestuft oder zusätzliche Beschränkungen nach Absatz 1  Satz 1  ge-
troffen hat.

Die Anzahl der Personen nach Unterabsatz 2 Buchstaben ä und



b darf nich.t größer sein, als zur Wahrung des Rechts der Verfah-
rensparteien auf einen wirksamen Rechtsbehelf und .ein faires
Verfahren eriorderlich ist,  und muss mindestens eine natürliche
Person jeder Partei und ihre jeweiligen Rechtsanwälte oder
sonstigen Verireter dieser Gerichtsverfahrensparteien umfassen.

9Ab- Bei der Entscheidung über die Maßnahmen gemäß Absatz 2 und Kein Umsetzungsbedarf
satz 3 der Beurteilung ihrer Verhältnismäßigkeit berücksichtigen die

zus.tändigen Gerichte die Notwendigkeit, das Recht auf einen
wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren .zu gewährleis-
ten, diö legitjmen lnteresseh der Parteien und gegebenenfalls
etwaiger Dritter sowie den möglichen .Schaden, der einer der
Parteien und gegebenenfalls etwaigen Dritten durch die Gewäh-
rung oder Ablehnung dieser Maßnahmen entstehen kann. .

9Ab- Jede Verarbejtung personenb.ezogener Daten gemäß den Ab- Kein Umsetzungsbedarf
satz 4 sätzen  1, 2 oder 3 erfolgt gemäß der Richtlinie 95/46/EG.

Artikel 10 Vorläufige und vorbeugende Maßnahmen.
1 0 Ab- Dje Mitgliedstaaten stellen.sicher, dass die zuständigen Gerichte §§ 916 ff., § 936.ZPO
satz 1 auf Antrag des lnhabers des Geschäftsgeheimnj§ses eine der

folgenden vorläufigen und vorbeugenden Maßnahmen gegen
den angeblichen Rechtsverletzer anordnen können:
a) vorläufige Einstellung oder gegebenenfalls vorläufiges Verbot
der Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnjsses;
b) Ve'rbot des Herstellens, Anbietens, Vermarktens oder der Nut-
zung rechtsverletzender Produkte oder der Einfuhr, Ausfuhr oder
Lagerung rechtsverletzender Produkte für diese Zwecke;
c) Beschlagnahme 6der Herausgabe der mutmaßlich rechtsver-
Ietzenden Produkte, einschließlich eingeführter Produkte, um
deren lnverkehrmngen oder ihren Umlauf im Markt zu verhin-
•dern.

1 0 Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gerichte als Alterna- . § 719 ZPO Einstwejlige Einstellung bei Rechtsmittel und Ein-
satz 2 tive zu den in Absatz 1  genannten Maßnahm.en die Fortsetzung spruch     -

der angeblich rechtswidrjgen Nutzung eines Geschäftsgeheim- (1 ) Wird gegen ein für vorläufig vollstrec.kbar.erklärtes Urieil der Ein-
nisses an die Stellung einer oder mehrerer Sicherheiten knüpfen spruch oder die Berufung eingelegt, so gelten die Vorschriften des §
können, die die Entschädigung des lnhabers des Geschäftsge- 707 entsprechend. Die Zwangsvollstreckung au-s einem Versäum-
heimnisses sicherstellen sollen.  Die Offenlegung eines Ge- nisurteil darf nur gegen Sicherheitsleistung eingestellt werden, es sei



schäftsgeheimnisses gegen die Stellung von Sicherheiten darf denn, dass das Versäumnisurteil nicht in gesetzlicher Weise ergan-
nicht er[aubt werden. gen ist oder die säumige Partei glaubhaft macht, dass ihre Säumnis

unverschuldet war.
(2) Wird Revision gegen ein für vorläufig v.ollstreckbar erkläries Uheil
eingelegt, so ordnet das Revisionsgericht auf Ahtrag an, dass die
Zwangsvollstreckung einstweilen eingestellt wird, wenn die Vollstre-
ckungL dem Schuldner einen nicht zu `ersetzenden Nachteil bringen
würde und nicht ein überwiegendes lnteresse des Gläubigers entge-
gensteht.  Die Parteien haben die tatsächlichen Voraussetzungen
glaubhaft zu machen.
(. . . )

Artikel 11 Anwendungsbedingungen und Schutzmaßnahmen
1 1  Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 142 ZPO Anordnung der Urkundenvorlegung
satz l im Zusammenhang mit den in Artikel 10 genannten Maßnahmen (1) Da's Gericht kahn anordnen, dass eine Pahei oder ein Dritter die

befugt sind, dem Antragsteller aufzuerlegen, alle vernünftiger- in ihrem oder seinem Besitz befindlichen Urkunden und sonstigen
weise verfügbaren Beweise vorzulegen,  um sich mit ausreichen- Unterlagen, auf die sich eine Partei bezogen hat, vorlegt.  Das Ge-
der Sicherheit davon überzeugen zu können, dass richt kann hierfüreine Frist setzen sowie anordnen, dass die vorge-    .
a) tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis vorliegt, legten Unterlagen während einer von ihm zu bestimmenden Zeit auf
b) der Antragsteller der lnhaber dieses Geschäftsgeheimnisses der Geschäftsstelle verbleiben.
ist und (__.)

c) das Geschäftsgeheimnis auf rechtswidrige Weise erworben
wurde, auf rechtswidrige Weise genutzt oder offengelegt wird
oder ein rechtswidriger Erwerb oder eine rechtswidrige Nutzung
oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses droht.

1 1  Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte Kein Umsetzungsbedarf.
satz 2 bei der Entscheidung über die Gewährung oder Ablehnung eines

Antrags und der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit den beson-
deren Umständen des Falls Rechnur`g tragen müssen, gegebe-
nenfalls einschließlich:
a) des Wertes und anderer spezifischer Merkmale des Ge-
schäftsgeheimnjsses;
b) zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses getroffene Maßnah-
men
c) des Verhalte.ns des Antragsgegners bei Erwerb, Nutzung oder
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
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d) der Folgen d?r rechtswidrjgen Nutzung bder Offenlegung des
Geschäftsgeheimnisses,
e) der legitimen lnteressen der Parteien und Auswirkungen, die
die Gewährung oder Ablehnung der Maßnahmen für die Parteien
haben könnte,
0 dör legitimen lnteressen Dritter,
g) des öffentlichen lnteresses und
h) des Schutzes der Grundrechte.

1 1  Ab- Die Mitgliedstaaten Stellen sicher, dass die in Artikel  10 genann- § 926 ZPO Anordnung der Klageerhebung
satz3   . ten Maßnahmen auf Antrag des Antragsgegners aufgehoben (1) lst die Hauptsache nicht.anhängig, so hat das Arrestgericht auf

oc!er auf andere Weise außer .Kraft` gesetzt werden, wenn Antrag ohhe mündliche Verhandlung arizuordnen, dass die Pahei,
a) der Antragsteller nicht innerhalb einer angemessenen Frist, .die den Arrestbefehl erwirkt hat,  binnen einer zu bestimm6nden Frist
die entweder von dem die Maßnahmen anordnenden Gericht Klage zu erheben habe.
festgelegt wird, sofern dies nach c]em Recht des Mitgliedstaats (2) Wird dieser Anordnung nicht Folg`e geleistet, so ist auf Antrag die
zulässig ist, oder, wenn es nicht zu einer solchen Festlegung Aufhebung des Arreste-s durch Endurteil auszusprechen.
kommt, 20 Arbeitstage oder 31  Kalendertage, wobei der längere

§. 927 ZPO Aufhebung wegen veränderter Umständeder beiden Zeiträume gilt,  nicht überschreitet,  bei dem zuständi-
gen Gericht das Verfahren einleitet, das zu einer Sachentschei- (1 ) Auch nach der Bestätigung des Arrestes kann wegen veränderter
dungführtoder    . Umstände, insbesondere Wegen Erledigung des Arrestgrundes pder
b) die in Frage stehenden lnformationen aus Gründen, die dem auf Grund des Erbietens Zur Sicherheitsleistung die Aufhebung des
Antragsgegner nicht zuzurechn6n sind,. nicht mehr die in Artikel 2 Arrestes beantragt werden.
Num.mer 1  genannten  Kriterien erfüllen. (2) Die Entscheidung ist durch Endurteil.zu erlassen`;  sie ergeht

durch das Gericht, das den Arrest angeordnet hat, und wenn die.
Hauptsache anhängig ist, durch das Gericht der Hauptsache.

1 1  Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerjchte § 921  S. 2 ZPO:  Es kann die Anordnung des Arrestes von einer Si-
satz 4 die in Artikel 10 genannten Maßnahmen an die Stellung ejner cherheitsleistung abhängig machen, selbst wenn der Anspruch und

angemessenen Kaution oder die Leistung einer entsprechenden der Arrestgrund glaubhaft gemacht sind.
Sicherheit durch den Antragsteller kn.üpfen können, um eine et-
waige Entschädigung des Antragsgegners oder einer etwaigen
anderen von den Maßnahmen betroffenen 'Person sjcherzustel-
Ien

1 1  Ab- Werden die in Artjkel -10 genannteh Maßnahmen auf der Grund- § 945 ZPO schadensersatzpflicht    -
satz5   ' lage von Absatz 3 Buchstabe a des vorliegenden Artikels aufge- Erweist sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen

hoben oder werden sie auf Grund einer Handlung oder Unterlas- Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt oder wird die angeord-
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sung des Antragstellers hinfällig, oder wird in der Folge festge- nete Maßregel auf Grund des § 926 Abs. 2 oder des § 942 Abs. 3
stellt, dass kein rechtswidriger Erwerb oder.keine rechtswidrige aufgehoben, so ist die Partei, welche die Anordnung erwirkt hat, ver-
Nutzung oder Offenlegung des G.eschäftsgeheimnisses vorlag pflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der
und auch nicht drohte, so sind die zuständigen Gerichte befugt, Vollziehung der angeordneten Maßregel oder dadurch.entsteht, dass .
auf Antrag des Antragsgegners oder eines geschädigten Driften er Sicherheit leistet,  um die Vollziehung abzuwenden oder die Auf-
anzuordnen, dass der Antragsteller dem Antragsgegner oder hebung der Maßregel zu erwirken.
dem geschädigten Dritten angemessenen Ersatz für den durch-

§ 926 ZPO Anordnung der Klageerhebungdiese Maßnahmen .entstandenen Schaden'zu leisten hat.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der in Unterabsatz 1 (1) lst die Hauptsache nicht anhängig, so hat das Arre.stgericht auf
genannte Antrag auf Schadensersatz Gegenstand eines getrenn-tenGerichtsverfahrensist. Antrag ohne mündliche Verhandlung anzuordnen, dass diö Pariei,

die den Arrestbefehl erwirkt hat, binnen einer zu bestimmenden Frist
Klage zu erheben habe.
(2) Wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet, so ist auf Antrag die
Aufhebung des Arrestes durch Endurieil auszusprechen.

Artikel 12 Gerichtliche Anordnungen und Abhilfemaßnah-
men'

1 2 Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 5. GeschGehG Beseitigung und Unterlassung
satz 1 in dem Fall, dass in einer gerichtlichen Sachehtscheidung ein Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzer

rechtswidriger Erwerb, eine rechtswidrige Nutzung oder eine auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr
auch auf Unterlassung in Anspruch nehmen.  Der Anspruch auf Un-rechtswidrige Offenlegung festgestellt wird, auf Antrag des An-
terlassung besteht auch dann, wenn eine Rechtsverletzung erstmaligtragstellers eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen gegen

den Rechtsverletzer erlassen können: droht.

a) Einstellung ocler gegebenenfalls Verbot der Nutzung oder Of-
§ 6 GeschGehG Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Enffernungfenlegung des Geschäftsgeheimnisses;
und Rücknahme vom Marktb) Verbot des Herstellens, Anbietens, Vermarktens oder der Nut-
Der lnhaber des .Geschäftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzerzü.ng .rechtsverlötzender Produkte oder der Einfuhr, Ausfuhr oder
auch in Anspruch nehmen aufLagerung rechtsverletzender Produkte für diese Zwecke;c)geeigneteAbhilfemaßnahmenhinsichtlichderrechtsverlet-
1.           Vernichtung oder Herausgabe d.er im Besitz oder Eigentum
des Rechtsverletzer§ stehenden Dokumente, Gegenstände, Materia-zenden Produkte;

d) die Vernichtung der Gesamtheit oder eines Teils der Doku- lien, Stoffe oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis
enthalten oder verkörpern,mente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektr.onischen

Dateien, die das .Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern 2.                  (...)      .

oder gegebenenfalls die Herausgabe der Gesamtheit oder eines
Teils dieser Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder
elektronischen Dateien an den Antragsteller.
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1 2 Ab- Zu den in Absatz 1  Buchstabe c genannten Abhilfemaßnahmen § 6 Nummer 2-5 GeschGehG:
satz 2 zämen 1.  (...)

a) der Rückruf der rechtsverletzenden Produkte vom Markt; 2. Rückruf des rechtsverletzenden Produkts,
b) die Beseitigung der rechtsverletzenden Qualität der rechtsver- 3.          dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden produkte aus
letzenden Produkte; den Vertriebswegen,
c) die Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte oder gege- 4.          Vernichtung der rechtsverle-tzenden produkte oder
benenfalls ihre Marktrücknahme unter der Vc)raussetzung, dass 5.          Rücknahme der rechtsverletzenden produkte vom Markt,
der Schutz des in Frage stehenden Geschäftsgeheimnisses wenn der Schütz des Geschäftsgeheimnisses hierdurch nicht beein-
durch diese Marktrücknahme nicht beeinträchtigt wird. trächtjgt wird.

1 2 Ab- Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ihre zuständigen Ge- Kein Umsetzungsb?darf, da optional
satz 3 richte - bei Anordnung einer Entfernung der rechtsverletzenden

Produkte aus dem Markt -auf Antrag des lnhabers des Ge-
schäftsgeheimnisses anordnen-können, dass die Produkte dem
lnhaber des Geschäftsgeheimnisses oder wohltätigen Organisa-
tionen übergeben werden.

1 2 Ab- Die zuständigen Gerichte ordnen an, dass die in Absatz 1  Buch- Kein Umsetzungsbedarf
satz 4 staben`c und d genannten Maßnahmen auf Kosten des Rechts-

verletzers durchgeführt werden, es sei denn, es liegen besonde-
re Gründe dafür vor,  hiervon abzusehen.  Diese Maßnahmen er-
gehen unbeschadet des etwaigen Schadensersatzes, der dem
lnhaber des Geschäftsgeheimnisses möglicherweise aufgrund
des rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswidrjg6n Nutzung
oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses zu zahlen ist.
Artikel 13 Anwendungsbedingungen, Schutzvorschrjften
LJnd alternative Maßnahmen

1 3 Ab-- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 8 GeschGehG Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßig-
satz 1 bei der Prüfung eines Antrags auf Erlass gerichtlicher Anordnun- keit

gen und von Abhilfemaßnahmen nach Artikel 12 und bei der Be- Die Ansprüche nach den §§ 5 bis 7 Absatz 1  s`ind au.sgeschlossen,
urteilung von .deren Verhältnismäßigkeit den besonderen Um- wenn die Erfüllung im  Einzelfall unverhältnismäßig wäre unter Be-
ständen. des Falls Rechnung tragen müssen, einschließlich ge- rücksichtigung insbesondere       -
gebenenfalls: 1.          des wertes oder eines anderen spezifischen Merkmals des
a) des Weries oder anderer spezifischer Merkmale des Ge- Geschäftsgeheimnisses,

I 2.          der getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen,s  e  emnisses,
b) Maßnahmen, die zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses 3.          des verhaltens des Rechtsverletzers bei Erlangung, Nutzung
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getroffen werden, oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
c) des Verhaltens des Ahtragsgegners bei Erwerb, Nutzung ode.r 4.          der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder offenlegung des
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses, Geschäftsgeheimnisses,5.derberechtigtenlnteressen des lnhabers des Geschäftsge-
d) der Folgep der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung d?sGeschäftsgeheimnisses,e)derlegitimenlnteressenderParteienundAuswirkungen,diedieGenehmigung.oderAblehnungderMaßnahmenfürdiePar-

heimnisses und des Rechtsverletzers sowie der Auswirkungen, die
die Erfüllung der Ansprüche für beide haben könnte,
6.         . der berechtigten lnteressen Dritter, oder

teien haben könnte, 7.           des öffentlichen lnteresses.

D der legitimen lnteressen Drifter,
g) des öffentlichen. lnteresses und
h) des Schutzes der Grundrechte.

Falls die zuständigen Gerichte die Dauer der in Ariikel 12 Absatz
1  Buchstaben a und b genannten Maßnahmen begrenzen, muss
die Dauer ausreichen, um sämtliche kommerziellen oder wirt-
schaftlichen Vorteile zu beseitigen, die der Rechtsverletzer aus
dem rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen Nutzung
oder Offenlegung des. Geschäftsgeheimnisses gezogen haben
könnte

13. Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, däss die in Artikel  12 Absatz 1 § 767 ZPO Vollstreckungsabwehrklage
satz 2 Buchstaben a und b genannten Maßnahmen auf Antrag des An- (1 ) Einwendungen, die den durch das Urteil festgestellten`Anspruch

tragsgegners zurückgenommen oder ihre Wirkung auf andereWeiseentfällt,wenndiefraglichenlnfomationenausGründen, selbst betreffen, sind von dem Schuldner im Wege der Klage bei
dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges geltend zu machen.

die der Antragsgegner weder unmittelbar noch mittelbar zu ver-tretenhat,nichtmehrdieinAriikel2Nummer1.genanntenVo- (2) Sie sind nur insoweit zulässig,  als die Gründe,  auf denen sie be-
ruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, in der'raussetzungen erfüllen.
Einwendungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes spätestens
hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und durch
Einspruch`nicht mehr geltend`gemacht werden können.
(3) Der Schuldner muss in der von ihm zu erhebenden Klage alle
Einwendungen geltend machen, die er zur Zeit der Erhebung der
Klage geltend zu machen imstande war.

1 3 Ab-satz3 Die Mitgiiedstaäten sorgen dafür, dass die zuständigen GerichteaufAntragderPerson,derdieinArtikel12vorgesehenenMaß- § 10 GeschGehG Abfindung in Geld
(1)         Ein Rechtsverletzer, der weder vorsätzlich noch fahrlässig
gehandelt. hat, kann .zur Abwendung der Ansprüche nach den §§ 5nahmen auferlegt werden können, anordnen können, dass an-

. oder 6 den lnhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld abfinden,stelle der Anwendung dieser Maßnahhien eine Abfindung an den
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Geschädigten zu zahlen ist, sofern alle folgenden Bedingunge.n wenn dem Rechtsverletzer durch die Erfüllung der Ansprüche ein
erfüllt sind: unverhältnismäßig großer Nachteil entstehen würde und wenn die
a) Zum Zeitpunkt der Nutzung oder Offenlegung wusste die be- Abfindung in Geld' als angemessen erscheint.
treffende Person nicht und hätte unter den gegebenen Umstän- (2)         Die Höhe der Abfindun`g,in Geld bemisst sich nach der vergü-
den nicht wissen müssen,' dass s.ie über eine andere Person in . tung, die im Falle einer.vertraglichen Einräumung des, Nutzungs-
den Be§itz des Geschäftsgeheimnisses gelangt ist, die dieses rechts angemessen wäre. Sie darf den Betrag nicht .übersteigen, der
Geschäftsgeheimnis rechtswidrig genutzt oder offengelegt hat; einer Vergütung inl Sinne von Satz 1  für die Länge des Zeit-raums
b) bei Durchführung der betreffenden Maßnahmen würd.e der entspricht, in dem dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses ein Un-
betreffenden Person ein unverhältnismäßig großer Schaden ent- terlassungsanspruch zusteht.
stehen und
c) die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Pariei er-
scheint als angemessene Entschädigung.  .

Wird anstelle einer Maßnahme gemäß Artikel 12 Absatz 1  Buch-
staben a und b ein finanzieller Ausgleich angeordnet,- so dari
dieser nicht die Höhe der Lizenzgebühren übersteigen, die zu
zahlen gewesen wären, wenn die betreffende Person um die
Genehmigung. ersucht hätte, das in Frage stehende Geschäfts-
geheimnis für den Zeitraum zu nutzen, für den die Nutzung des
Geschäftsgeheimnisses hätte untersagt werden können.
Artikel 14 -Schadensersatz

14 Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 9 GeschGehG Haftung des Rechtsverletzers
satz 1 auf Antrag des Geschädigten anordnen, dass ein Rechtsverlet- (1 )         Ein Rechtsverletzer, der vorsätzlich oder fahrlässig handelt,.

zer, der wusste oder hätte wissen müssen, dass er einen ist dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus
rechtswidrigen Erwerb oder eine rechtswidrige Nutzung oder entstehenden Schadens verpflichtet.-§ 619a des Bürgerlichen Ge-
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses vornahm, dem lnha- setzbuchs bleibt unberühri.
ber des Geschäftsgeheimnisses einen Schadensersatz leistet,
der dem' infolge des rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswid-
rigen Offenlegung oder Nutzung tatsächlich erlittenen Schaden
angemessen ist.

Die Mitgliedstaaten können die Haftung von Arbeitnehmern für
Schäden begrenzen, die ihren Arbeitgebern durch den rechtswid-
rigen Erwerb oder die rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung
eines Geschäftsgeheimnisses entstanden sjnd, sofern sie nicht
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vorsätzlich handeln.
1 4 Ab- Bei der Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes gemäß § 9 GeschGehG Haftung des Rechtsverletzers
satz 2 Absatz 1  berücksichtigen die zuständigen Gerichte alle relevan- (2)        Bei der Bemessung des schadensersatzes kann auch der

ten Faktoren, wie negative wirtschaftliche Folgen, einschließlich Gewinn, den der Rechtsverletzer durch die Verletzung des Rechts
entgangener Gewinne des Geschädigten, etwaige durch den erzielt hat, berücksichtigt werden.  Der Schadensersatzanspruch
Rechtsverletzer erzielte unlautere Gewinne und gegebenenfalls kann auch auf der Grundlage des Betrages bestimmt werden, den
andere als wirtschaftliche Faktören wie den immateriellen Scha- der Rechtsverletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten
den, der dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses durch den müssen, wenn er die Zustimmung zu Erlangung, Nutzung oder Of-
rechtswidrigen Erwerb oder die rechtswidrige Nutzung oder Of- fenlegung des Geschäftsgeheimnisses eingeholt hätte.
fenlegung des Geschäftsgeheimnisses entstanden ist. (3)`-     Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisse.s kann auch wegen

des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, von dem Rechts-
Alternativ können die zuständigen Gerichte in geeigneten Fällen verletz-er eine Entschädigung in Geld verlangen, soweit dies der Bil-
den Schadensersatz jedoch als Pauschalbetrag festsetzen, und ligkeit entspricht.

zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindest.ens deni Be-
trag der Lizenzgebühren, die der Rechtsverletzer hätte entrichten
müssen, wenn er die Genehmigung zur Nutzung des betreffen-
den Geschäftsgeheimniss,es eingeholt hätte.
Artikel 15 Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen

1 5 Ab- Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 20 Absatz 1 GeschGehG Bekanntmachung des Urtei[s
satz 1 bei Verfahren wegen des rechtswidrigen Erwerb§ oder der Der obsiegenden Partei einer Geschäftsgeheimnisstreitsache kann

rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsge- auf Antrag in .der Urieilsformel die Befugnis zugesprochen werden,
heimnissen auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten des das Urteil oder-lnformationen über das Urteil auf Kosten der unteriie-
Rechtsverletzers geeignete Maßnahmen zur Verbreitung von genden Panei öffentlich bekannt zu machen, wenn die obsiegende
lnformationen über die betreffende Entscheidling, einschließlich Partei hierfür ein berechtigtes lnteresse. darlegt.  Form und Umfang
der vollständigen oder teilweisen Veröffentli,chung,  anordnen der öffentlichen Bekanntmachung werden unter Berücksichtigung der
können. berechtigten lnteressen der im Urieil genannten Personen in der

Urieilsformel bestimmt.

1 5 Ab- Bei jeder Maßnahme gemäß Absatz 1  des vorliegenden Artikels § 20 Absatz 1. Satz 2 GeschGehG
satz 2 wird die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen gemäß Arti- Form und Umfang der öffentlichen Bekanntmachung werden unter

kel 9 gewährleistet. Berücksichtigung der berecht`igten lnteressen der im Urteil genann-
ten Personen in der Urteilsformel bestimmt.

1 5 Ab- Bei der Entscheidung darüber, ob eine Maßnahme gemäß Ab- § 20 Absatz 2 GeschGehG
satz 3 satz.1  angeordnet wird, und bei der Bewe'rtung ihrer Verhältnis- Bei den Entscheidungen über die öffentliche Bekanntmachung` nach

mäßigkeit berücksichtigen die zuständigen Gerichte gegebenen- Absatz 1  Satz 1  ist zu berücksichtigen:

16



falls,den Weri des Geschäftsgeheimnjsses, das Verhalten des 1.          der wert des. Geschäftsgeheimnisses,
Rechtsverletzers bei Erwerb, Nutzurig oder Offenlegung des Ge- 2.          das verhalten des Rechtsverletzers bei Erlangung,  Nutzung
schäftsgeheimnisses, die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses und die Wahr- 3.           die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder offenl6gung des
scheinlichkeit einer weiteren rechtwidrigen Nutzung od.er Offen- Geschäftsgeheimnisses und
legung des Geschäftsgeheimnisses durch den Rechtsverletzer. 4.           die wahrscheinlichkeit einer weiteren rechtswidrigen Nutzung
Die zuständigen Gerichte berücksichtigen auch, ob die ]nformati- oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses' durch den Rechtsver-
onen über den Rechtsverletzer die ldentifizierung einer natürli- letzer.
chen Person ermöglichen würden und, falls ja, ob die Veröffentli-
chung dieser lnformationen gerechffertigt wäre, insbesondere im
Lichte des etwaigen Schadens, den eine solche Maßnahme der
Privatsphäre und dem Ruf des Rechtsverletzers zufügen kann.
Artikel 16 Sanktionen bei Nichteinhaltung dieser Richtlinie
Die Mitgliedstaat6n stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte § 16 GeschGehG Ordriungsmittel
allen Personen, die es versäumen oder ablehnen, einer der ge- • Das Gericht kann bei Zuwiderhandlungen gegen die Verpflichtungen
mäß den Artikeln 9,10 und  12 erlassenen Maßnahme nachzu- nach § 15 Absatz 2 ein Ordnungsgeld bis zu  1000 Euro oder Ord-
kommen, Sanktionen auferlegen können. nungshaft bjs zu einer Woche festsetzen und .sofort vollstrecken. Bei`
lm Rahme.n der Sanktionen wird unter anderem die Möglichkeit der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich für.den Fall, dass
vorgesehen, im Falle einer Nichtbefolgung einer der gemäß den dieses nicht beigetrieben werden kann, zu bestimmen, in welchem
Artjkeln  10 und  12 erlassenen.Maßnahme wiederholt zu zahlen- Maße Ordnungshaft an seine Stelle tritt.
de Zwangsgelder zu verhängen.

§ 883 ZPO Herausgabe be;timmter beweglicher SachenDie Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein. (1 ) Hat der Schuldner eine bewegliche Sache oder öine Menge be-

stimmter beweglicher Sachen herauszugeben, so sind sie von dem
Gerichtsvollzieher ihm wegzunehmen und dem Gläubiger zu über-
geben.
(2) Wird die herauszugebende Sache nicht vorgefunden, so ist der
Schuldner verpflichtet, auf Antrag des Gläubigers zu Protokoll an
Eides statt zu versichern, dass er die Sache nicht besitze, auch nicht
wisse, wo die Sache sich befinde. Der gemäß § 802e zuständige
Gerichtsvollzieher lädt den Schuldner zur Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherund.  Die Vorschriften der §§ 478 bis 480,-483, 802f
Abs. 4, §§ 802g bis 802i und 802j Abs.  1  und 2 gelten entsprechend.
(. . . )
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§ 888 Nicht vertretbare Handlungen
(1) Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen
werden, so ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuld-
ners abhängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten
Rechtszuges zu erkennen] dass der Schuldner zur Vornahme der
Handlung durch ,Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht bei-
getrieben werden kann, durch Zwangshaft oder durch Zwangshaft

` anzuhalten sei.  Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 25
000 Euro nicht übersteigen.  Für die Zwangshaft gelten die Vorschrif-
ten des Zweiten Abschnitts über die Haft entsprechend.

§ 890 ZPO Erzwingung von Unterlassungen und Duldungen
(1) Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung
zu unterlassen oder die Vo'rnahme einer Handlung zu dulden, so ist
er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers
von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu einem Ord-
nungsgeld und für den Fall, dass dieses. nicht beigetrieben werden
kann, zur Ordnungshaft oder zur Ordnungshaft bis zu sechs Mona-
ten zu verurteilen. Das einzelne Ordnungsgeld darf den Betrag von
250.000 Euro, die Ordnungshaft insgesamt zwei Jahre nicht über-
steigen.

§ 353d StGB Verbotene Mifteilungen über Gerichtsverhandlun-
gen
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird be-
straft, wer (. . . )
2.. entgegen einer vom Gericht auf Grund eines Gesetzes auferlegten
Schweigepflicht Tatsachen unbefugt offenbart, qie durch eine nicht-
öffentliche Gerichtsverhandlung oder durch ein die Sache betreffen-
des amtliches Schriftstück zu seiner Kenntnis gela.ngt sind, oder
3.  (..).

I Artikel 17 lnformationsaustausch und KorrespondenzstellenZurFörderungderZusammenarbeit,einschließlichdeslnforma-
Kein Umsetzungsbedarf, Pflicht ggü. KOM und MS

tionsaustauschs, der Mitgliedstaaten untereinander sowie zwi-
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schen den Mitgliedstaaten und der Kommission benenntjeder
Mitgliedstaat eine oder mehrere nationale Korrespondenzstellen
für alle Fragen nach der Dürchführung der in dieser Richtlinie
vorgesehenen Maßnahmen. Jeder Mitgliedstaat teilt die Kontakt-
adressen seiner Korrespondenzstelle(n) den anderen Mitglied-
staaten und der Kommission mit.
Artikel  18  Berichte`(...) S.0.

Artikel 19 Umsetzung S.0.

Artikel 20 Inkrafttreten s.O.

Artikel 21 Adressaten S:O.            -
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